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	Übersicht: Wesentliche Änderungen

	Präambel: Bei chronischen Wunden liegt in der Regel eine Grunderkrankung zugrunde. Ohne Berücksichtigung dieser kann es nicht zu einer Abheilung kommen. Die Grunderkrankung bekommt daher insgesamt mehr Aufmerksamkeit. Daher lautet die Definition nun: 
Chronische Wunden sind Wunden mit fehlender Abheilung innerhalb von 8 Wochen. Die im Expertenstandard adressierten Wunden sind alle Symptome einer zugrunde liegenden Erkrankung bzw. bei Dekubitus Folgen ursächlicher Risikofaktoren. Neben der Grunderkrankung oder den Risikofaktoren können aber auch weitere Faktoren eine Abheilung verzögern oder verhindern und entsprechende Auswirkungen auf die Lebensqualität haben. Eine korrekte Diagnose der ursächlichen Grunderkrankung und Identifikation begleitender intrinsischer (z. B. weitere beeinflussende Nebenerkrankungen, reduzierter Allgemeinzustand) und extrinsischer Faktoren (z. B. Hygieneaspekte, beeinträchtigte soziale und strukturelle Voraussetzungen) ist daher unverzichtbar. (DGfW 2023, ICW 2023) 

	1. Handlungsebene – Identifikation und Einschätzung: Mit dem Ziel, die Bedeutung von Grunderkrankung und Wundart hervorzuheben, wurde die Ergebnisebene in E1a und E1b unterteilt. Deutlich hervorgehoben wurde die Empfehlung, bei der Einschätzung pflegerische Fachexpertise hinzuziehen und das weitere Vorgehen zu besprechen. 

	2. Handlungsebene – Planung und Schnittstellenorganisation: Im Strukturkriterium 2b wurde die Verfahrensregelung aufgenommen (bisher Ebene 1). Diese ist unverändert das zentrale Instrument, um den Umgang mit chronischen Wunden, z. B. Aufgabenverteilung etc., zu beschreiben. 

	3. Handlungsebene – Information, Schulung und Beratung: Hier hat es eine Verschiebung von der 4. in die 3. Ebene gegeben. In der Kommentierung finden sich zahlreiche Hinweise auf die Bedeutung der erforderlichen Kompetenzen der Pflegefachpersonen, z. B. in Sachen Gesprächstechniken, Techniken zur Verbesserung des Krankheitsverständnisses etc. 

	4. Handlungsebene – Umsetzung der Maßnahmen: Im Rahmen des Kriteriums 4b wird nun deutlich ein funktionierendes Entlassungsmanagement aus dem Krankenhaus eingefordert. Hintergrund hierfür war, dass in diesem Kriterium Einrichtungen aufgefordert werden, dafür Sorge zu tragen, dass Verband- und Hilfsmittel für eine kontinuierliche Versorgung vorhanden sind. Viele Pflegeeinrichtungen hatten in ihren Stellungnahmen hierzu angemerkt, dass die Verantwortung nur bedingt in ihrer Macht liegt, da sie wesentlich vom Entlassungsmanagement der Krankenhäuser abhängig sind. 

	5. Handlungsebene – Evaluation der Maßnahmen: Das Kriterium E5 wurde neu formuliert. In der Konsultationsphase wurde nunmehr vereinbart, dass statt von „positiver Entwicklung der Wundheilung und Verbesserung der Lebensqualität“ nun von „bestmöglicher Entwicklung“ gesprochen wird. Hiermit soll deutlich werden, dass das Abheilen einer chronischen Wunde nicht immer erreicht werden kann. 

	Quelle: In Anlehnung an den „Expertenstandard Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“, 2. Aktualisierung 2025, Seite 10ff.



